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Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

Unsere Praxis ist von 26.05. ς 31.05.2025 
wegen Fortbildung geschlossen 

Vertretung:  
Praxis Bernd Rettig, Markersbacher Straße 7,  
91619 Obernzenn, Tel. 09844 976 570  
Gemeinschaftspraxis Möller-Netal, Am Plärrer 7, 
91619 Obernzenn, Tel. 09844 355 
Praxis Dr. Schorndanner/Scherk, Walter-Meindl-
Siedlung 63, 91622 Rügland, Tel. 09828 9119 733 
MVZ Promediz, Marktplatz 4, 91593 Burgbernheim, 
Tel. 09843 1283 
 

Patienteninformation 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
aufgrund der personellen Umstellung in der Patien-
tenversorgung darf ich sie darüber informieren, dass 
meine Frau und ärztliche Weiterbildungsassistentin, 
Fr. Dr. med., Dipl. Psych., M. NSc. Iza Taccolini Raster 
ab September nicht mehr in der Praxis Flachlanden 
wirken wird, da sie ihren klinischen Weiterbildungsab-
schnitt (Dauer 3 Jahre) im Klinikum Ansbach im Rah-
men ihrer 5-jährigen Fachweiterbildung zur Allge-
meinmedizinerin ableisten und nach ihrer klinischen 
Weiterbildung wieder in die Praxis Flachlanden zu-
rückkehren wird.  
 

Um dieses personelle Defizit auszugleichen, freue ich 
mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass meine Praxislei-
tung, MFA und NäPa, Frau Christina Fischer, zusätzli-
che Aufgaben im Praxisalltag ς vorwiegend  in der me-
dizinischen Versorgung - in Funktion eines Physician  
Assistant - als auch im Praxismanagement  im Rahmen 
Ihres abgeschlossenen Studiums zum Bachelor of Sci-
ence (B.Sc.) und Primary Care Manager (PCM) über-
nehmen wird.  

Weiterhin bleibe ich Ihnen natürlich in der ambulant-
ärztlichen Versorgung in meiner Arztpraxis in Flachs-
landen erhalten. 
 

Mit besten Grüßen 
 

Markus Raster 
 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 
 

Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 
unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 
 
 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 
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Papiertonne 
Donnerstag, 22.05.2025 
Dienstag, 01.07.2025 
 

Gelber Sack 
Montag, 28.04.2025 
Montag, 26.05.2025 
 

Restmüll 
Montag, 05.05.2025 
Montag, 19.05.2025 
Montag, 02.06.2025 
 

Biomüll 
Montag, 28.04.2025 
Montag, 12.05.2025 
Montag, 26.05.2025 
 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Der Wertstoffhof hat am Freitag, den 02.05.2025 und 
am Samstag, den 03.05.2025 geschlossen. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KlŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 
Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  10,0л ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2025 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 

 
 

 
 

Gesetzesänderung für Passfotos ab Mai 
2025: Was Sie wissen müssen 
 

Ab 1. Mai 2025 ändern sich die gesetzlichen Vorgaben 
für Passfotos in Deutschland grundlegend. Ziel dieser 
Reform ist es, die Sicherheit und Qualität biometri-
scher Fotos zu erhöhen und Manipulationen zu verhin-
dern. Erfahre hier alles über die Gesetzesänderung für 
Passfotos ab Mai 2025 und das neue E-Passfoto-Ver-
fahren. 
 

Was ändert sich ab 01.05.2025? 
ω Passfotos vom Fotografen: Ab dem 1. Mai 2025 

dürfen Passfotos weiterhin von registrierten Foto-
grafen erstellt werden. Selbstgemachte Fotos, Bil-
der aus Fotokabinen außerhalb der Ämter oder 
Passfotos aus Foto-Apps sind dann nicht mehr zu-
lässig. 

ω Übermittlung an Behörden: Ihr Foto wird vom Fo-
tografen verschlüsselt über das E-Passfoto-System 
in eine sichere Cloud übertragen. Bei Vorlage des 
QR-Codes wird es direkt an die zuständigen Behör-
den sicher und verschlüsselt übermittelt und kann 
sofort verwendet werden. 

ω Mehr Sicherheit für Dokumente: Diese Änderung 
soll Identitätsdiebstahl verhindern und die Sicher-
heit hoheitlicher Dokumente erhöhen. 

 

Leider gibt es bei der technischen Ausstattung in un-
serem Bürgerbüro noch Verzögerungen. Deshalb 
können bis auf Weiteres ausgedruckte Bilder verwen-
det werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das 
Bürgerbüro unter der Rufnummer 09829/9111-0. 

 
Amts- und Mitteilungsblatt Juni 2025 

Redaktionsschluss: 21.05.2025 
Erscheinungstermin: 31.05.2025 
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Betreuungspersonal für die 
Mittagsbetreuung gesucht 
 

Der Markt Flachslanden sucht für die Mittagsbe-
treuung der Grundschule Flachslanden schnellst-
möglich eine Betreuungskraft (m/w/d ς 13 Std./ 
Woche 
 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der Betreuung 
der Schulkinder im Rahmen der Projekte der Mittags-
betreuung. Wichtig ist eine engagierte und gute Zu-
sammenarbeit mit dem gesamten Team. 
 

Von Vorteil sind eine Berufsausbildung und einschlä-
gige Berufserfahrung. Freude und Erfahrung am Um-
gang mit Kindern ist Voraussetzung, Flexibilität und 
Belastbarkeit wird erwartet. 
 

Ausführliche Informationen zur Stellenausschreibung 
finden Sie auch unter www.flachslanden.de. Aus-
künfte erteilt unser Geschäftsleitender Beamter Mi-
chael Sokolowski (Tel. 09829 9111-13) oder Bürger-
meister Hans Henninger (Tel. 09829 9111-11). 
 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte bis 15.05.2025 in schriftlicher oder elektroni-
scher Form an den Markt Flachslanden, Schulstraße 2, 
91604 Flachslanden oder poststelle@ flachslan-
den.de. 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              martina.albert@flachslanden.de 
 

Druck Schneider Druck GmbH, Erlbacher Straße 102, 91541 
Rothenburg o. d. T. 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden er-
scheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 

 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr 

Vollsperrung zwischen Sondernohe und 
Unteraltenbernheim  
 

Aufgrund von Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße 
NEA 38 zwischen Sondernohe und Unteraltenbern-
heim ist eine Vollsperrung ab der Landkreisgrenze 
beim Hörhof notwendig. Der Verkehr wird über Virns-
berg ς Hochstraße ς Wimmelbach und umgekehrt um-
geleitet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich 
28.04. bis 23.05.2025. 
 
 

Rechts vor links am Hammerweg ς Bitte 
Kinder darauf hinweisen! 
 

Anwohner des Bereichs Hammerweg/Tulpenweg/Nel-
kenweg haben uns darauf hingewiesen, dass es immer 
wieder zu gefährlichen Situationen an den Einmün-
dungen von Tulpenweg und Nelkenweg in den Ham-
merweg kommt. ganz besonders trifft das auf Kinder 
und Jugendliche zu, die mit ihren Fahrrädern und Rol-
lern von den Freizeiteinrichtungen am Sportplatz 
dorfeinwärts fahren und dabei die Rechts-vor-links-
Regelung nicht beachten. 
 

 
 

Achtung! Autos, die vom Nelkenweg einfahren, haben hier Vor-
fahrt. Bild: Emelina Henninger 
 

Wir weisen alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, dass 
es sich beim gesamten Bereich Hammerweg/Tulpen-
weg/Nelkenweg um eine Tempo 30-Zone handelt und 
deshalb automatisch rechts vor links gilt. Eltern bitten 
wir, ihre Kinder darauf ganz besonders aufmerksam 
zu machen. 
 

http://www.flachslanden.de/
mailto:poststelle@flachslanden.de
mailto:poststelle@flachslanden.de
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Probealarm 
¶ 24. Mai 2025 

 

Fundsachen 
 

¶ Graue Mütze, Parkplatz Bürgerbüro 
 
 

Verordnung des Marktes Flachslanden 
zum Betrieb von Autowaschanlagen an 
Sonn- und Feiertagen vom 03.04.2025 
 

Der Markt Flachslanden erlässt aufgrund des Artikels 2 
Abs. 3 Nr. 5 des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG) vom 21. Mai 
1980 (BayRS 1131-3-I), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. April 2016 (GVBl. S. 50), folgende 
 

V e r o r d n u n g: 
 

§ 1 
Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und  

Feiertagen 
 

Der Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Fei-
ertagen - ausgenommen Neujahr, Karfreitag, Oster-
sonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingst-
montag sowie Erster und Zweiter Weihnachtstag - 
wird von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr zugelassen. 
 

§ 2 
Zuwiderhandlungen 

 

Nach Art. 7 Nr. 1 des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage kann mit Geldbuße bis zu zehn-
tausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen § 1 dieser Verordnung vor 12.00 
Uhr, nach 18.00 Uhr oder an den ausgenommenen Fei-
ertagen eine Autowaschanlage betreibt. 
 

§ 3 
Geltungsbereich 

 

Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet des 
Marktes Flachslanden einschließlich der Ortsteile. 
 

§ 4 
Inkrafttreten und Dauer 

 

Diese Verordnung tritt am 01.05.2025 in Kraft. Alle 
vorherigen Verordnungen nach Art. 2 Abs. 3 Nr. 5 des 
Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage 
(Feiertagsgesetz - FTG) treten am 30.04.2025 außer 
Kraft.  
 

Flachslanden, 03.04.2025 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 

Verordnung des Marktes Flachslanden 
über die Öffnung von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen anlässlich von 
Märkten, Messen oder ähnlichen Veran-
staltungen im Ortsteil Neustetten für das 
Jahr 2025 
 

vom 11. März 2025 
 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über 
den Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 
875), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
2003 (BGBl. I S. 744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 
2005 (BGBl. I S. 1954) und Art. 228 der neunten Zu-
ständigkeitsanpassungsverordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl. I S. 2407) in Verbindung mit § 11 der Ver-
ordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechts-
verordnungen (Delegationsverordnung ς DelV) vom 
28. Januar 2014 (GVBl S. 22, BayRS 103-2-V), zuletzt 
geändert durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 3. 
Dezember 2024 (GVBI. S. 643), erlässt der Markt 
Flachslanden folgende Verordnung: 
 

§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstel-
len im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den La-
denschluss im Ortsteil Neustetten aus Anlass 
 

1. der Kirchweih im Ortsteil Neustetten am 
27.07.2025 von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

 

für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet 
sein. 
 

§ 2 
Geltung anderer Rechtsverordnungen 

 

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11 und 12 
des Gesetzes über den Ladenschluss freigegebenen 
Verkaufszeiten (Verkauf in ländlichen Gebieten und 
Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen) 
bleiben unberührt. Die jeweilige Gesamtöffnungszeit 
nach § 1 dieser Verordnung und nach den Rechtsver-
ordnungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes über den 
Ladenschluss darf insgesamt fünf Stunden nicht über-
schreiten. 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtli-
chen Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf 
des letzten von der Verordnung erfassten Tages. 
 

(2) Sollte die Durchführung der Anlassveranstal-
tung(en) im Sinne des § 1 dieser Verordnung aus tat-
sächlichen oder rechtlichen Gründen (z. B. Absage des 
Anlass bildenden Marktes) nicht möglich sein, verliert 
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diese Verordnung für den betroffenen Tag der ausfal-
lenden Anlassveranstaltung ihre Geltung. Eine Laden-
öffnung ist an diesem Tag dann nicht zulässig. 
 

Flachslanden, 11. April 2025 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Hinweise zur Verordnung des Marktes 
Flachslanden über die Öffnung von Ver-
kaufsstellen an Sonn- und Feiertagen an-
lässlich von Märkten, Messen oder ähnli-
chen Veranstaltungen im Ortsteil Neus-
tetten für das Jahr 2025 
 

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen 
Sonntagen nur während der in § 1 der oben abge-
druckten Verordnung festgesetzten Öffnungszei-
ten und, falls dies zur Erledigung von Vorberei-
tungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, wäh-
rend insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäf-
tigt werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den La-
denschluss). 

 

2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage, die weiteren Vorschriften des 
§ 17 des Gesetzes über den Ladenschluss, die Best-
immungen des Arbeitszeitgesetzes, des Mantelta-
rifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel 
in Bayern, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und 
des Mutterschutzgesetzes sind für die an den frei-
gegebenen Sonn- und Feiertagen für die in den ge-
öffneten Verkaufsstellen beschäftigten Arbeitneh-
mer zu beachten. 

 

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die in § 1 der oben abgedruckten Verord-
nung festgelegten Öffnungszeiten an Sonn- und 
Feiertagen können nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a 
i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 
als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen 
gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung 
können nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 
2 des Gesetzes über den Ladenschluss als Ord-
nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis zu zwei-
tausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

 

5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 
genannte Bestimmung werden, wenn dadurch vor-
sätzlich oder fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Ar-
beitskraft oder Gesundheit gefährdet werden, ge-
mäß § 25 des Gesetzes über den Ladenschluss als 
Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten 
oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen be-
straft. 

Bekanntmachung über das Widerspruchs-
recht von Wahlberechtigten hinsichtlich 
der Weitergabe ihrer Daten 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde 
nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher oder kommunaler 
Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vo-
rausgehenden Monaten Auskunft aus dem Meldere-
gister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und 
Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten ertei-
len darf, für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
der Betroffenen bestimmend ist (§ 50 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Geburtstage der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt wer-
den (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG). 
 

Die Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ih-
rer Daten durch die Einrichtung einer Übermittlungs-
sperre zu widersprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). Wer be-
reits früher einer entsprechenden Übermittlung wi-
dersprochen hat, braucht nicht erneut zu widerspre-
chen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem 
schriftlichen Widerruf gespeichert. Wahlberechtigte, 
die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen 
möchten, können sich dazu mit uns schriftlich oder 
auch persönlich wie folgt in Verbindung setzen: 
 

Markt Flachslanden 
Bürgerbüro 
Schulstraße 2  
91604 Flachslanden 
 

Tel.: 09829/9111-0 
Fax.: 09829/9111-21 
E-Mail: postsstelle@flachslanden.de 
 

Flachslanden, 26.04.2025 
 

Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

 
 

Wie im letzten Mitteilungsblatt angekündigt, wurden 
die Wärmelieferverträge Anfang April an die Interes-
senten verschickt. Zuvor hatte der Marktgemeinderat 
in seiner Sitzung am 01.04.2025 noch die Einzelheiten 
des Vertrags beschlossen. Die wichtigsten Punkte sind: 
 

Á 9ƛƴƳŀƭƛƎŜǊ !ƴǎŎƘƭǳǎǎōŜƛǘǊŀƎ мнΦслрΣлп ϵ ƴetto = 
мрΦллл ϵ ōǊǳǘǘƻ. 

Á Alle Arbeiten auf Ihrem Grundstück inkl. Überga-
bestation sind im Anschlussbeitrag enthalten. 
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Á Der ²ŅǊƳŜǇǊŜƛǎ ƛǎǘ лΣлср ϵκƪ²Ƙ ƴŜǘǘƻ Ґ лΣл7735 
ϵ ōǊǳǘǘƻ. 

Á Der Grundpreis ist gestaffelt nach Wärmever-
brauch und beträgt ca. ein Drittel des Verbrauch-
spreises. 

Á Garantierte Preisstabilität bis 31.12.2029 
 

Damit können wir einen fairen Anschlusspreis anbie-
ten, für den auch eine Förderung in Anspruch genom-
men werden kann und weiterhin einen sehr günstigen 
Wärmepreis.  
 

Für Interessenten, die erst später an das Wärmenetz 
anschließen können oder wollen, z.B. Eigentümer ei-
ner Baulücke oder Interessenten, die ihre Heizung aus 
fördertechnischen Gründen noch nicht außer Betrieb 
setzen können, machen wir zusätzlich noch das Ange-
bot der Vorverlegung eines Wärmenetzanschlusses 
auf das Grundstück. Hierfür gelten folgende Konditio-
nen: 
 

Á Einmaliger Vorverlegungsbeitrag in Höhe von 
уΦплоΣос ϵ netto = млΦллл ϵ ōǊǳǘǘƻΦ 

Á Der restliche BŜƛǘǊŀƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ пΦнлмΣсу ϵ ȊȊƎƭΦ 
aǿ{ǘΦ όŜƴǘǎǇǊƛŎƘǘ ŀƪǘǳŜƭƭ рΦллл ϵ ōǊǳǘǘƻύ ist beim 
Anschluss an das Wärmenetz zu entrichten. 

Á Installation eines T-Stücks an der vorbeilaufen-
den Wärmeleitung + Verlegen der Wärmeleitung 
bis 1 m hinter die Grundstücksgrenze. Dort wer-
den Blindstopfen auf die Leitung montiert und die 
Leitung frostsicher im Erdreich abgelegt. 

Á Ab zwei Monate nach Inbetriebsetzung des letz-
ten Bauabschnittes der Wärmenetzerweiterung 
ist eine DǊǳƴŘƎŜōǸƘǊ Ǿƻƴ ŘŜǊȊŜƛǘ нрΣлл ϵ Ƴƻƴŀǘπ
lich zu entrichten. 

 

Mehrere Interessenten bzw. Kunden sind auf eine 
schnelle Umsetzung der Erweiterung angewiesen, da 
ihre Heizungen nicht mehr funktionsfähig sind. Auch 
wir brauchen schnell Klarheit, ob die Erweiterung 
möglich ist und, wenn ja, mit welchen Anschlüssen wir 
kalkulieren können. Denn davon hängt die Dimensio-
nierung ab. Der günstige Anschluss- und Wärmepreis 
ist nur möglich, wenn das Netz ausgelastet ist. Auch 
die Banken verlangen abgeschlossene Verträge vor ei-
ner Finanzierungszusage. Da bis zur festgesetzten Ab-
gabefrist am 22.04.2025 und auch aktuell noch nicht 
alle erwarteten Verträge zurückgebracht wurden, 
setzen wir hiermit eine 
 

einmalige Nachfrist bis 11.05.2025. 
 

Interessenten, die auch die Nachfrist versäumen und 
den Wärmeliefervertrag erst nach dem 11.05.2025 
unterzeichnet abgeben, müssen eine zusätzliche Auf-
wandspauschale von мΦллл ϵ entrichten. Für Vorver-
legungsverträge gilt analog das gleiche. Bitte vermei-
den Sie das und geben Sie Ihren Vertrag bis spätestens 
11.05.2025 unterschrieben zurück, wenn Sie an das 

Wärmenetz anschließen wollen. Ob nach der Wärme-
netzerweiterung noch weitere Anschlüsse möglich 
sind ist sehr fraglich. Ganz sicher ist, dass die Konditi-
onen ungleich ungünstiger wären. 
 

Weiterhin möchten wir noch auf einen Punkt hinwei-
sen, zu dem sehr oft Fragen an uns herangetragen 
werden. Für die Beantragung von KfW-Fördermitteln 
muss ein Energieberater beauftragt werden. Die Kos-
ten des Energieberaters sind ς wie der einmalige An-
schlusspreis und die Umbauarbeiten an der eigenen 
Heizanlage ς förderfähig. Wir können als Gemeinde 
keine Empfehlung aussprechen, aber wir können auf 
die Klimaschutz-Seite des Landratsamts www.klima-
schutz-landkreis-ansbach.de/Ansprechpartner/An-
sprechpartner-fuer-Energie.html verweisen. Hier fin-
den Sie wertvolle Tipps und auch eine Liste von Ener-
gieberatern in Stadt und Landkreis Ansbach. Auf der 
Seite www.energie-effizienz-experten.de können Sie 
ebenfalls nach Energieberatern in der Region suchen. 
 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Erweiterung un-
seres Wärmenetzes. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 
Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 
 
 

 
 

 
 

http://www.klimaschutz-landkreis-ansbach.de/Ansprechpartner/Ansprechpartner-fuer-Energie.html
http://www.klimaschutz-landkreis-ansbach.de/Ansprechpartner/Ansprechpartner-fuer-Energie.html
http://www.klimaschutz-landkreis-ansbach.de/Ansprechpartner/Ansprechpartner-fuer-Energie.html
http://www.energie-effizienz-experten.de/
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Herzliche Einladung 
zu einer Autorenlesung in die 

Schulaula Flachslanden 
am 28.Mai 2025 um 19:30 Uhr 
 

α[ŜǘȊǘŜ !ǳǎŦŀƘǊǘ ½ǸǊƛŎƘά 
 

Der langjährige Journalist und Autor Bartholomäus 
DǊƛƭƭ ƭƛŜǎǘ ŀǳǎ ǎŜƛƴŜƳ .ǳŎƘ α¦Ƴ ǳƴǎ ŘƛŜ ¢ƻǘŜƴάΦ 
 

Darin erzählt er erschüttert und mitfühlend zugleich 
die Geschichte vom Lebensende seines Bruders, der 
an einem unheilbaren Mundbodenkrebs erkrankt ist, 
furchtbar leidet und schließlich beschließt, einen 
selbstbestimmten, würdigen Tod zu finden. Nach vie-
len vergeblichen, medizinischen Therapieversuchen 
und häufigen, verzweifelten Gesprächen in der Familie 
begleiten letztendlich der Autor und seine Schwester 
den todkranken, sterbenswilligen Bruder nach Zürich, 
wo dieser mit dem assistierten Freitod von seinem Lei-
den erlöst wird. Die Erfahrungen des Todkranken und 
seiner Familie werden vom Autor so ergreifend ge-
schildert, dass sie auch uns tief berühren, dabei aber 
auch viele Fragen aufwerfen. 
 

Kommen sie also zahlreich, um nach der Lesung mit 
dem Autor über dieses brisante Thema zu diskutieren. 
 

Der Autor Bartholomäus Grill, 1954 in Oberaudorf am 
Inn geboren und dort auf einem Bergbauernhof aufge-
wachsen, studierte Philosophie, Soziologie und Kunst-
geschichte. Vier Jahrzehnte hat er als Korrespondent 
der ZEIT und des SPIEGEL aus Afrika berichtet. 2006 
wurde B. Grill für seine Reportage über den Tod seines 
Bruders mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis ausgezeich-
net. Er ist Verfasser zahlreicher, weiterer Bücher. 
 

Dr. med. Zeno Lamers 
Seniorenbeauftragter des Marktes Flachslanden 
 
 

RAMADAMA 2025 
 

 
 

Ein beeindruckender Erfolg war das diesjährige "Ra-
madama" in unserer Gemeinde, es fand am Samstag, 
22.03.2025 statt. Über 100 Personen haben Weg- und 
Straßenränder, Orts- und Waldränder, Bäche und das 
Gewerbegebiet von Abfall gereinigt. Müll, der gedan-
kenlos weggeworfen oder von Umweltfrevlern be-
wusst an versteckten Ecken "entsorgt" worden ist.  
 

In Flachslanden waren an der Aktion die Kinderfeuer-
wehr und der Angelverein beteiligt. In Neustetten, 
Virnsberg und Kettenhöfstetten wurde ebenfalls flei-
ßig Müll gesammelt. Es waren auch wieder viele Fami-
lien mit von der Partie. 
 

 
 

Erfreulicherweise wird der Müll weniger, das sehen 
wir als zunehmendes Verantwortungsbewusstsein. 
 

 
 

Aber leider fahren immer noch einige irgendwo mit 
dem Auto an den Waldrand und kippen dort ab, was 
auch bequem in die Tonne oder an den Wertstoffhof 
gebracht werden könnte. Oder werfen Flaschen und 
Vesper-Reste gleich aus dem fahrenden Auto. An einer 
Strecke wurden so viele Pfandflaschen gefunden, dass 
die Helfer*innen sie beim Edeka gleich in Marschver-
pflegung "umgetauscht" haben. 
 

 
 

Es wurde auch viel Baustellenmüll (Folien und Isolier-
material), welcher vom Wind weggeweht worden ist, 
eingesammelt. Ein großes Problem sind weiterhin 
achtlos weggeworfene Zigarettenkippen, das Nikotin 
daraus vergiftet Grundwasser und Tiere. 
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Allen Helferinnen und Helfern und den Organisatoren 
wieder herzlichen Dank für ihren wertvollen Beitrag 
zum Sauberhalten unserer Umwelt! 
 

 
 

!ƭǎ α.ŜƭƻƘƴǳƴƎά Ǝŀō Ŝǎ ƴŀŎƘ ƎŜǘŀƴŜǊ !ǊōŜƛǘ ŦǸǊ ŘƛŜ 
kleinen und großen Helfer Essen und Getränke, wie 
immer von der Gemeinde spendiert.  

 

Ulrich Meßlinger 
 
 

Erneuter Aufstieg in die Bayernliga  
 

Die 1. Luftpistolenmannschaft des Schützenverein 
Flachslanden schaffte nach zwei Jahren Abstinenz er-
neut den Aufstieg in die Bayernliga. 
 

Am 13.04.2025 fand der Aufstiegswettkampf in Veits-
bronn gegen die Mannschafften vom der SG Königs-
berg, dem SV Germania Eibelstadt und der SG 
Diespeck statt. Der SV Flachslanden konnte bei beiden 
Wettkämpfen das beste Mannschaftsergebnis vorwei-
sen.  
 

Unsere 1. LP Mannschaft wurde zum zweiten Mal hin-
tereinander Sieger in der Mittelfrankenliga und hatte 
damit die Berechtigung zum Aufstieg in die Bayernliga. 
Nachdem letztes Jahr leider am Aufstiegswettkampf 
wegen Krankheitsbedingten Ausfällen nicht teilge-
nommen werden konnte, hatte es dieses Jahr funktio-
niert. 
 

 
 

v.L. Alexander Pollak, Jakob Frühwirth, Uwe Petter, Matthias Lederer und 
Ersatzschütze Norbert Keith 
 

Wir sind stolz auf unsere 1. Luftpistolenmannschaft 
mit den Schützen Alexander Pollak, Jakob Frühwirth, 

Uwe Petter, Matthias Lederer und Stefan Charnetzki, 
wir wünschen für die kommende Saison viel Erfolg. 
 
 

Jahreshauptversammlung Obst- und Gar-
tenbauverein Virnsberg vom Samstag 
15.03.2025 
 

Am Samstag, den 15.03.2025 fand um 19.00 Uhr im 
DŀǎǘƘŀǳǎ α½ǳƳ YǊŜǳȊά ŘƛŜ WŀƘǊŜǎƘŀǳǇǘǾŜǊǎŀƳƳƭǳƴƎ 
des Obst- und Gartenbauvereins Virnsberg statt. Die 
Mitgliederzahl des Vereins beträgt nun aktuell 124.  
 

Dieses Jahr wurden folgende Ehrungen vom Vorstand 
und Herrn Hans Rummel, 1. Vorsitzender des Kreisver-
bandes geehrt:  
 

Für 25 Jahre Mitgliedschaft: 
Büchler Alfred 
Büchler Robert 
Helbig Rene 
Krämer Robert 
Muschler Peter 
Reeg Roland 
Sporer Richard 
 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: 
Hofmann Josef 
Rupp Norbert 
Hrabak Monika 
 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: 
Krämer Anneliese 
 

Für 60 Jahre Mitgliedschaft: 
Guggenberger Maria  
Pfeiffer Dorothea  
 

Herr Hans Rummel, 1. Vorsitzender des Kreisverban-
des unterstützte den Vorstand Michael Bradley bei der 
Ehrung der Mitglieder. 
 

 
 

Das Foto zeigt von links nach rechts: Michael Bradley, Norbert Rupp, Anne-
liese Krämer, Roland Reeg, Monika Hrabak, Richard Sporer, Alfred Büchler 
sowie Hans Rummel.  
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Jeder Jubilar bekam eine Ehrennadel sowie eine Ur-
kunde überreicht. Die Versammlung beschloss, Mit-
glieder ab dem 60. Mitgliedsjahr als Ehrenmitglieder 
zu führen. 
 

Es folgten die Berichte des Schriftführers Wolfgang 
Pauly sowie des Kassiers Thomas Bartelmeß. Wolfgang 
Pauly berichtete über die Vereinsaktivitäten. Ein Aus-
flug fand am 15.06.24 nach Burgthann statt. Das Som-
merfest am 20.07.24 sowie der Sonnenblumenwett-
bewerb der Kinder am 07.09. 24. Am 28.12.24 wurde 
das jährliche Obstbaumschneiden durchgeführt. 
 

Dem Ehrenvorstand Hans Rupp wird für die jahrzehn-
telange Planung und Durchführung der immer sehr gut 
gelungenen und allseits beliebten Ausflüge gedankt. 
 

Das Osterbrunnenschmücken wird für 2025 am 
05.04.25 terminiert. Am 03.05.25 findet unser Verein-
sausflug nach Abendsberg statt. Am 17.05.25 wird das 
neue Feuerwehrauto der FFW Virnsberg im Beisein 
des Obst- und Gartenbauvereins Virnsberg in einem 
festlichen Rahmen eingeweiht. Die FFW Flachslanden 
feiert am 21.06.25 aufgrund des 150 jährigen Jubilä-
ums ein großes Fest mit Umzug. Das Schloßstraßenfest 
soll zusammen mit der Blaskapelle Virnsberg am 
14.09.25 veranstaltet werden. 
 

Herr Hans Rummel, 1. Vorsitzender des Kreisverban-
des referierte darüber, dass die Obst-und Gartenbau-
vereine sehr wichtig waren, sind und bleiben, das En-
gagement ist sehr wichtig um den Weiterbestand der 
Vereine zu sichern. 
 
 

Glasfaserausbau in 
Flachslanden: Tarif-
buchung ab sofort möglich 
 

 Ab sofort Glasfaser-Tarif buchen  
 Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit pro Sekunde 
(Gbit/s) möglich 

 Ausbau in Flachslanden startet in diesem Jahr  
 

Die Glasfaser kommt nach Flachslanden: Hinter den 
Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hoch-
touren, damit der geförderte Ausbau wie geplant im 
Mai 2025 starten kann.  
 

Die gute Nachricht: Bürgerinnen und Bürgern von 
Flachslanden ist es ab sofort möglich, einen Glasfaser-
tarif zu buchen. Die GlasfaserPlus stellt ihr Netz grund-
sätzlich allen interessierten Telekommunikationsan-
bietern diskriminierungsfrei zur Verfügung. Damit ha-
ben Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich die freie 
Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon 
oder Fernsehen buchen möchten. Das Unternehmen 
befindet sich derzeit in Verhandlungen mit zahlreichen 
namhaften Netzbetreibern, um das Angebot perspek-
tivisch zu erweitern. 

 

Für Flachslanden hat aktuell die Deutsche Telekom 
verbindlich angekündigt, ihre Endkunden-Produkte 
auf dem Netz der GlasfaserPlus anzubieten. Die Bürge-
rinnen und Bürger können also ab sofort unter 
www.telekom.de/glasfaser ihren Wunschtarif buchen. 
Zudem wird das Unternehmen die kommenden Wo-
chen und Monate dazu nutzen, vor Ort umfassend 
über das Netz der Zukunft zu informieren. Wie zum 
Beispiel durch das Telekom Servicemobil, dessen 
Team der Erste Bürgermeister Hans Henninger am 
Donnerstag, den 27.03.25 offiziell begrüßen wird. Es 
steht am Standort Feuerwehr Virnsberg, Steige 4, am 
27.03. von 10-18 Uhr und 28.03.2025 von 10-17 Uhr 
für Fragen zur Verfügung. 
 

 
 

Von links nach rechts: Markus Sand (Kommunalberater Glasfaser der Deut-
schen Telekom), Sonja Korn (Kommunalberaterin Glasfaser der Deutschen 
Telekom), Bürger (Matthias Hofmann), Niclas Hofmann (Telekom Technik), 
Hans Henninger (1. Bürgermeister Flachslanden), Foto: Telekom 
 

Kostenloser Anschluss der Immobilie  
Wichtig zu wissen: Immobilien, die im Bereich des ge-
förderten Ausbaus liegen, schließt die GlasfaserPlus 
grundsätzlich kostenlos an das Glasfasernetz an ς un-
abhängig von der Anzahl der Wohneinheiten. Eigentü-
merinnen und Eigentümer der Immobilien müssen da-
für den kostenlosen Hausanschluss beauftragen. Über 
die Möglichkeit des kostenlosen Hausanschlusses wer-
den sie postalisch informiert, weitere Informationen 
finden sich unter www.glasfaserplus.de/foerderung/. 
 

αDƭŀǎŦŀǎŜǊ ōŜŘŜǳǘŜǘ ŦǸǊ ƎǊƻǖŜ ¢ŜƛƭŜ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘǎ Ŝƛπ
nen enormen Schritt ins Digitalzeitalter. Sie gewährt 
Bürgerinnen und Bürgern Zugang zur Hochgeschwin-
digkeits-Datenautobahn und wertet ländliche Kom-
munen als Wohn- und Geschäftsstandorte auf. Darum 
verfolgen wir das Ziel, hier bis 2030 vier Millionen gi-
gabitfähige Glasfaser-!ƴǎŎƘƭǸǎǎŜ Ȋǳ ōŀǳŜƴάΣ ǎƻ Wŀƴ 
Svoboda, Relationship Management bei GlasfaserPlus. 
 

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit der Anschlüsse 
und zu den Tarifen der Telekom: 
Online: www.telekom.de/glasfaser 
Hotline: 0800 22 66100 
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Über die GlasfaserPlus 
Die GlasfaserPlus GmbH (www.glasfaserplus.de) ist 
ein Joint Venture zwischen der Deutschen Telekom 
und dem IFM Global Infrastructure Fund, das bis 2030 
rund vier Millionen Glasfaseranschlüsse im ländlichen 
Raum sowie klein- und mittelstädtischen Regionen 
Deutschlands bauen will. Darüber hinaus beteiligt sich 
das Unternehmen an staatlichen Förderausschreibun-
gen.  
 

Pressekontakt:  
Anke Piontek, forvision, Beratung für Marketing, PR 
und TV, Lindenstr. 14, 50674 Köln  
tel: 0221-92 42 81 4 -0 
fax: 0221-92 42 81 4- 2 
mail: piontek@forvision.de 
http://www.forvision.de 
 
 

 
 

Führerschein bequem von 
zu Hause beantragen 
 

Ab sofort können Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises Ansbach einen Großteil ih-
rer Führerschein- und Fahrerlaubnisangelegenheiten 
ganz bequem zu Hause erledigen ς und das rund um 
die Uhr. Als Online-Dienst verfügbar sind derzeit der 
Umtausch des Papierführerscheins (grau und rosa), 
der Umtausch des EU-Kartenführerscheins, die Erster-
teilung einer Fahrerlaubnis sowie die Verlängerung ei-
ner Fahrerlaubnis (einschließlich Fahrerqualifizie-
rungsnachweis für Berufskraftfahrer). 
 

 
 

Isabell Böhm und Markus Leisner zeigen, welche Leistungen der Führer-
scheinstelle bereits vollständig digital angeboten werden. Das Spektrum 
wird kontinuierlich erweitert. Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein 
 

αbŀŎƘ ŘŜǊ ¦ƳǎǘŜƭƭǳƴƎ ǳƴǎŜǊŜǊ CŀŎƘŀƴǿŜƴŘǳƴƎ ƛƳ 
vergangenen Jahr und der Einführung der elektroni-
schen Akte ist es uns jetzt mit den Online-Diensten 
möglich, Dienstleistungen komplett papierlos abzuar-
ōŜƛǘŜƴΦ 5ŀǎ ǎǇŀǊǘ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǳƴŘ ½ŜƛǘάΣ ǎŀƎǘ aŀǊƪǳǎ 

Leisner, Leiter des Fachbereichs Verkehrswesen am 
Landratsamt Ansbach. 
 

Der Aufruf der Online-Dienste erfolgt auf der Internet-
seite des Landratsamtes Ansbach www.landkreis-ans-
bach.de ς ŜƴǘǿŜŘŜǊ ǸōŜǊ ŘŜƴ ǊƻǘŜƴ .ǳǘǘƻƴ α5ƛƎƛǘŀƭŜǎ 
!Ƴǘά ǊŜŎƘǘǎ ƻōŜƴ ƻŘŜǊ ŘƛǊŜƪǘ ƛƳ ¢ƘŜƳŜƴōŜǊŜƛŎƘ aƻπ
bilität & Verkehr und den dortigen Dienstleistungen. 
Auch über die Suchmaske gelangt man mit dem Begriff 
αCǸƘǊŜǊǎŎƘŜƛƴά Ȋǳ ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜƴ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴgen.  
 

Die Authentifizierung kann durch die Bund- oder Bay-
ernID erfolgen. Dazu brauchen Benutzer entweder die 
Online-Ausweisfunktion oder ein ELSTER-Zertifikat. 
Das Anlegen einer Bund- oder BayernID ist nur einmal 
erforderlich und dauert nur wenige Augenblicke. Nut-
zer, die eines der beiden Konten bereits angelegt ha-
ben, können sich mit ihren bekannten Zugangsdaten 
anmelden. Wichtig ist, dass die Unterlagen für die ge-
wünschte Dienstleistung vollständig vorliegen. Ob das 
der Fall ist, kann ebenfalls mit wenigen Klicks auf der 
Internetseite in Erfahrung gebracht werden. Ein Up-
load der benötigten Dokumente ist in den gängigen 
Formaten PDF, PNG oder JPG/JPEG möglich. Die Un-
terschrift zur Herstellung des Kartenführerscheins 
kann auf dem eigenen Smartphone geleistet werden. 
Eine Anleitung dazu gibt es innerhalb des Online-
Dienstes. 
 

Es ist außerdem möglich, ein eigens aufgenommenes 
Bild als Lichtbild für den Kartenführerschein hochzula-
den. Dabei sind die Regelungen zu biometrischen Pass-
bildern zu beachten. Unter www.landkreis-ans-
bach.de/Lichtbild sind alle wichtigen Infos hierzu kurz 
und knapp zusammengefasst. In jedem Fall genügen 
Bildaufnahmen in Form von Selfies nicht den Anforde-
rungen, da hier der Bildwinkel stark verzerrt ist. Zur 
Nutzung der Online-Dienste ist eine Kreditkarte oder 
ein PayPal-Zugang zur Abwicklung der Zahlung Voraus-
setzung. 
 

Schon bald werden weitere Dienstleistungen online 
verfügbar sein. Demnächst angeboten werden sollen 
die Ausstellung eines Ersatzführerscheins bei Verlust 
oder Diebstahl, die Erweiterung der eigenen Fahrer-
laubnis um weitere Klassen sowie die Neuerteilung ei-
ner Fahrerlaubnis nach Entzug. Auch die Kfz-Zulas-
sungsstelle bietet bereits eine Vielzahl von Dienstleis-
tungen online an. Gerade die Abmeldung zugelassener 
Fahrzeuge oder die Änderung der Halterdaten nach 
Umzug lassen sich hier beispielsweise unkompliziert 
von zuhause aus erledigen.  
 

Sollte dann doch einmal ein persönlicher Termin nötig 
sein oder eine persönliche Kontaktaufnahme bevor-
zugt werden, lässt sich mit der digitalen Terminbu-
chung Zeit sparen. Diese Möglichkeit besteht für Kun-
den der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle bereits 
seit 2021. 
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Gemeinderatssitzung vom 11.03.2025 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 
TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 18.02.2025 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der Nieder-
schrift der Sitzung vom 18.02.2025 ς öffentlicher Teil. 
Der Marktgemeinderat erhebt keine Einwände gegen 
die Niederschrift. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die Niederschrift der Sitzung vom 18.02.2025 ς öffent-
licher Teil wird genehmigt. 
 
TOP 03 Baupläne - beschließend 
 

TOP 03 A Bauvorhaben Kath. Kirchenstiftung 
Neustetten - Erneuerung der Eingangstür; Neustetten 
- beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt die Erneuerung der Kir-
chentür in Neustetten. Der Marktgemeinderat hat sich 
mit dem denkmalschutzrechtlichen Förderantrag 
hierzu bereits in der Sitzung am 10.12.2024 befasst. 
Das Vorhaben soll wie üblich mit 10 % des denkmal-
pflegerischen Mehraufwands bezuschusst werden. Ein 
entsprechender Förderantrag wurde nun auch beim 
Landesdenkmalamt gestellt. 
 

Das Vorhaben ist wegen dem Denkmalschutz auch 
baurechtlich zu genehmigen. Hierzu wird die Ge-
meinde nun zur Stellungnahme angehört (Art. 65 Abs. 
1 BayBO). Grundsätzlich bestehen gegen das Bauvor-
haben keine Bedenken. Es wird empfohlen die Vorga-
ben der Denkmalschutzbehörde zu beachten. 
 

Beschluss: einstimmig 
Gegen die Erneuerung der Kirchentür in Neustetten 
bestehen seitens des Marktes Flachslanden keine Be-
denken. Die Vorgaben der denkmalschutzrechtlichen 
Genehmigung sind bei der Umsetzung zu beachten. 
 
TOP 03 B Bauvorhaben Schuster - Neubau von 
Gewerbehallen mit Carport; Kellerfeld - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beantragt den Neubau von Gewer-
behallen mit Carport im Baugebiet Kellerfeld. Das Bau-
vorhaben hält alle Vorgaben des Bebauungsplans Kel-
lerfeld ein, sodass es im Freistellungsverfahren behan-
delt werden kann. Aus Sicht der Verwaltung bestehen 
gegen das Bauvorhaben keine weiteren Bedenken. Die 
Unterlagen und Nachbarunterschriften sind vollstän-
dig vorhanden. Die Erschließung ist gesichert.  
 

Beschluss: 13 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau von Ge-
werbehallen mit Carport im Baugebiet Kellerfeld zu 
und erteilt das gemeindliche Einvernehmen. Das Bau-
vorhaben wird im Genehmigungsfreistellungverfahren 
behandelt.  
 
TOP 04 Gemeindliche Energieversorgung - Abschluss 
eines Dienstleistungsvertrages für die Durchführung 
von Bündelausschreibungen für die Strom- und Gas-
beschaffung - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat bisher seine Ausschrei-
bungen für die Stromlieferung über den Bayerischen 
Gemeindetag mit der KUBUS GmbH durchgeführt. 
Dies ist jedoch seit Anfang 2025 nicht mehr möglich, 
da der Bayerische Gemeindetag den Dienstleistungs-
vertrag mit der KUBUS GmbH gekündigt hat. Es gibt 
bereits einen Nachfolgevertrag mit der enPORTAL 
GmbH in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Ge-
meindetag Kommunal-GmbH. Es ist beabsichtigt auch 
in den Nachfolgevertrag einzutreten. 
 

Grundlage für die Leistungen der enPORTAL GmbH ist 
der Abschluss des Dienstleistungsvertrages. Die Ver-
gütung für die Dienstleistungen im Bereich der elektri-
schen Energie setzt sich aus einem Grundpreis und ei-
ner gesonderten Vergütung pro Abnahmestelle zu-
sammen. Der Markt Flachslanden bezahlte an die KU-
.¦{ DƳōI ŜƛƴŜƴ DŜǎŀƳǘǇǊŜƛǎ Ǿƻƴ мΦптфΣуу ϵ όōǊǳtto). 
Bei der gleichen Anzahl Abnahmestellen würden sich 
die Kosten bei der enPORTAL GmbH auf insgesamt 
мΦрспΣур ϵ όōǊǳǘǘƻύ ōŜƭŀǳŦŜƴΦ 5ƛŜ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ ŜǊπ
streckt sich nur auf diese Bündelausschreibungsrunde. 
Der Marktgemeinderat hat über die Beteiligung an je-
der weiteren Bündelausschreibung erneut zu ent-
scheiden. Nur bei einer Beteiligung an einer neuen 
Bündelausschreibung fällt ein weiteres Dienstleis-
tungsentgelt an. 
 

Für die Vorbereitung der Beschaffungsmaßnahme ist 
die Entscheidung zu treffen, ob, in welchen Fällen und 
in welcher Qualität Ökostrom beschafft werden soll. 
Die enPORTAL GmbH erarbeitet auf der Basis der 
Marktgegebenheiten ein konkretes Vergabekonzept 
und stimmt dieses mit der Bayerische Gemeindetag 
Kommunal-GmbH ab. Die ersten Ausschreibungsver-
fahren sollen im Mai 2025 beginnen. 
 

Beschluss: 13 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
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Die Verwaltung wird beauftragt, mit der enPORTAL 
GmbH den vorgelegten Dienstleistungsvertrag über 
die Vorbereitung und Durchführung von Bündelaus-
schreibungen für die Beschaffung von elektrischer 
Energie und Gas über sein web-basiertes Beschaffung-
sportal enPORTAL connect abzuschließen. 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, der Bayerischer Ge-
meindetag Kommunal-GmbH die Vollmacht gemäß 
Anlage zu erteilen, nach der sie die verfahrensleiten-
den Entscheidungen für die Bündelausschreibung von 
Lieferleistungen für elektrische Energie ab dem 
01.01.2026 im Rahmen der Vorgaben dieser Vollmacht 
und des freigegebenen Vergabekonzepts treffen darf. 
 

Im Rahmen der anstehenden Bündelausschreibung für 
elektrische Energie haben die enPORTAL GmbH und 
die Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH fol-
gende Vorgaben zur Strombeschaffenheit zu beach-
ten: 
 

Es soll 100 % Ökostrom ohne Neuanlagenquote be-
schafft werden. 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, nach Vorlage des mit 
der Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH abge-
stimmten Vergabekonzepts innerhalb der in § 2 Abs. 3 
des Dienstleistungsvertrages vorgesehenen Frist über 
die Freigabe des Vergabekonzepts zu entscheiden. Die 
Bayerischer Gemeindetag Kommunal-GmbH wird an-
gewiesen, unter Beachtung der abgestimmten Verga-
bekonzeption demjenigen Lieferanten den Zuschlag zu 
erteilen, der für das einschlägige Los/die Lose das je-
weils preisgünstigste Angebot, welches die Gemeinde 
betrifft, unterbreitet. Die Verwaltung wird beauftragt, 
der enPORTAL GmbH für die Abfrage von Abnahme-
stellen und Verbrauchsdaten bei dem aktuellen Ener-
gielieferanten bzw. den Netzbetreibern eine Voll-
macht zu erteilen. 
 
TOP 05 Natur- und Hochwasserschutzmaßnahmen - 
Renaturierung des Strüthfeldgrabens; Vorstellung 
der Angebote und Vergabe - beschließend 
 

Dem Marktgemeinderat ist bereits bekannt, dass am 
Strüthfeldgraben Naturschutz- und Hochwasser-
schutzmaßnahmen durchgeführt werden sollen. 
Hierzu wurden bereits Förderanträge im Rahmen des 
Projekts boden:ständig und beim Wasserwirtschafts-
amt gestellt und bewilligt. 
 

Es sind insgesamt zwei Maßnahmen am Strüthfeldgra-
ben geplant: 
- Aufschüttung von Hochwasserschutzdämmen ent-

lang des Grabens im Projekt boden:ständig. Diese 
Maßnahme wird überwiegend vom gemeindlichen 
Bauhof im Rahmen des Projekts umgesetzt. Es wur-
den Material- ǳƴŘ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎǎƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ млΦллл ϵ 
beantragt. Die Förderung liegt bei 85% - уΦрлл ϵΦ 
Hierzu liegt ein Angebot der Fa. Reuter Erdbau und 

¢ǊŀƴǎǇƻǊǘŜ DƳōI ŦǸǊ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ уΦотлΣлл ϵ όƴŜǘǘƻύ 
vor (9.960,3л ϵ ōǊǳǘǘƻύΦ 5ƛŜǎŜ aŀǖƴŀƘƳŜ ǿƛǊŘ ƛƴ ŘŜǊ 
Form umgesetzt. 

- Die wesentlich umfangreichere Maßnahme betrifft 
den Arten- und Naturschutz in Verbindung mit zu-
sätzlichem Hochwasserschutz am Strüthfeldgraben. 
Für die Renaturierung des Strüthfeldgrabens wurde 
beim Wasserwirtschaftsamt ein Förderantrag mit 
DŜǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ Ǿƻƴ слΦллл ϵ ƎŜǎǘŜƭƭǘΦ ±ƻƴ ŘŜƴ DŜπ
ǎŀƳǘƪƻǎǘŜƴ ǿǳǊŘŜƴ руΦллл ϵ ŀƭǎ ȊǳǿŜƴŘǳƴƎǎŦŅƘƛƎ 
angesehen. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert, 
ǿŀǎ ŜƛƴŜ ƳŀȄΦ CǀǊŘŜǊǎǳƳƳŜ Ǿƻƴ рнΦнлл ϵ ŜǊƎƛōǘΦ 

 

Die Verwaltung hat hierzu ein entsprechendes Aus-
schreibungsverfahren eingeleitet und drei Firmen zur 
Abgabe eines Angebots aufgefordert. Es sind zwei An-
gebote eingegangen: 
- Fa. Semmer GmbH  нрΦрсмΣнл ϵ ōǊǳǘǘƻ 
- Weiterer Anbieter  нуΦппмΣсл ϵ ōǊǳǘǘƻ 
 

Zusätzlich in der Förderung ist die ökologische Beglei-
tung der Maßnahme vorgesehen. Hierzu liegt der Ver-
waltung ein Angebot des Büros Meßlinger über 9.250 
ϵ ōǊǳǘǘƻ ǾƻǊΦ 
 

Es wird angefragt, ob mit den betroffenen Landwirten 
bezüglich der Flächen eine Vereinbarung abgeschlos-
sen wird. Bei dieser Maßnahme ist nur ein Landwirt 
betroffen. Mit diesem wird die Vereinbarung derzeit 
verhandelt. Es wird weiterhin angefragt, ob die Verein-
barung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung vorbe-
sprochen werden sollte. Der Marktgemeinderat kennt 
die Vereinbarung nicht. Bürgermeister Henninger er-
klärt, dass getroffenen Absprachen Teil der laufenden 
Verwaltung sind und auch nicht auf der Tagesordnung 
stehen.  
 

Es wird angefragt, ob es eine Entschädigungsregelung 
für die beanspruchte Fläche mit dem Landwirt gibt 
und falls ja, wie hoch die Entschädigung ausfällt. Eine 
Entschädigungsregelung gibt es nicht, da die Flächen 
weiterhin bewirtschaftet werden können. Im Fall eines 
Hochwassers und des Rückstauens auf der Fläche wird 
es eine entsprechende Kompensation geben, die in 
der Vereinbarung mit dem Landwirt geregelt ist. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden vergibt die Arbeiten am 
Strüthfeldgraben an die Fa. Semmer GmbH zu einem 
!ƴƎŜōƻǘǎǇǊŜƛǎ Ǿƻƴ нрΦрсмΣнл ϵ ōǊǳǘǘƻΦ 5ƛŜ aŀǖƴŀƘƳŜ 
wird vom Büro Meßlinger ökologisch begleitet. Die Ge-
samtsumme der Maßnahme beläuft sich auf 
опΦуммΣнл ϵΦ 
 

Marktgemeinderat Meßlinger nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 
 
TOP 06 Ortsrecht - Erlass einer Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich der Kirch-
weih Neustetten - beschließend 
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Gemäß § 14 Ladenschlussgesetz (LadSchlG) dürfen aus 
Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veran-
staltungen Verkaufsstellen an höchstens vier Sonnta-
gen im Jahr offenhalten. Die Zeit, in der die Verkaufs-
stellen geöffnet sind, darf fünf Stunden nicht über-
schreiten. Die Öffnungszeit soll außerhalb des Haupt-
gottesdienstes liegen. Die Verkaufsstellen müssen 
spätestens um 18.00 Uhr schließen. Auf den Erlass der 
Verordnung besteht kein Rechtsanspruch, der Erlass 
steht vielmehr im Ermessen des Markts Flachslanden. 
 

Auch im Gesetzesentwurf zum neuen Ladenschlussge-
setz wird sich an der Situation nichts ändern. Die Er-
leichterungen im neuen Ladenschlussgesetz betreffen 
die Fälle in Flachslanden nicht. In den vergangenen 
Jahren ist regelmäßig eine Verordnung nach §14 Lad-
SchlG erlassen worden. 
 

Der Entwurf der Verordnung umfasst nach Rückspra-
che mit den Gewerbetreibenden nur den Kirchweih-
sonntag in Neustetten (27.07.2025). Nach Beratung 
und Beschlussfassung werden Einzelhandelsverband, 
Gewerkschaften, örtliche Kirchen, IHK, HWK und LRA 
AN angehört, danach folgen die Ausfertigung und amt-
liche Bekanntmachung. 
 

Beschluss: einstimmig 
Dem Entwurf in der am 11.03.2025 vorgelegten Fas-
sung wird zugestimmt. Einzelhandelsverband, Ge-
werkschaften, örtliche Kirchen, IHK, HWK und LRA AN 
sind zu beteiligen. Ausfertigung und amtliche Bekannt-
machung sind danach vorzunehmen. 
 

Marktgemeinderat Hoffmann nimmt an der Abstim-
mung nicht teil. 
 
TOP 07 Bau von acht Parkplätzen am Haus der Pflege 
bzw. Schützenhaus Flachslanden - Angebot der Fa. 
Stein - beschließend 
 

Dem Marktgemeinderat ist die Parkplatzsituation im 
Bereich Haus der Pflege/Feuerwehr/Schützenhaus be-
kannt. Es wurde wiederholt gefordert, mehr Park-
plätze zu schaffen. Es ist ebenfalls bekannt, dass der 
Markt Flachslanden das Grundstück Fl.Nr. 484/8, Ge-
markung Flachslanden für den Bau von Parkplätzen er-
werben konnte. Nun liegt ein Angebot der Fa. Stein zur 
Errichtung von acht Parkplätzen auf dem o.g. Grund-
stück vor. 
 

5ŀǎ !ƴƎŜōƻǘ ōŜƭŅǳŦǘ ǎƛŎƘ ŀǳŦ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ нпΦпфмΣоф ϵΣ 
wobei ein Teil der Erdarbeiten, Rasenansaat usw. 
möglicherweise auch vom Bauhof erledigt werden 
könnte. Einzelheiten werden noch zwischen dem Bau-
hof und der Fa. Stein abgeklärt. 
 

Es wird angefragt, ob auch ein Behindertenparkplatz 
vorgesehen ist. Am Pflegeheim selbst ist am Eingang 
ein Behindertenparkplatz vorhanden. Ein weiterer Be-

hindertenparkplatz ist in diesem Bereich nicht vorge-
sehen. Die Parkplätze sollen öffentlich und von jeder-
mann nutzbar sein. Eine Einschränkung ist aktuell 
nicht vorgesehen. 
 

Es wird vorgeschlagen, dass weitere Parkplätze unter-
halb des Schützenhauses errichtet werden könnten. 
Hier wäre allerdings nur Platz für 2-3 Parkplätze. Au-
ßerdem müssten die Bäume stark zurückgeschnitten 
oder vollständig entfernt werden. Wenn zusätzliche 
Parkplätze erforderlich werden, würde man sich den 
Standort nochmals anschauen. 
 

Es wird nach Vergleichsangeboten gefragt. Ver-
gleichsangebote wurden nicht eingeholt, da die Fa. 
Stein das Haus der Pflege als Generalunternehmer er-
richtet und derzeit ohnehin vor Ort ist, um die Außen-
anlagen zu errichten. Die Verwaltung geht nicht davon 
aus, dass Firmen, die erst eine Baustelle für die Park-
plätze einrichten müssen, ein wirtschaftlicheres Ange-
bot abgeben können. 
 

Beschluss: 7 Ja-Stimmen/7-Nein-Stimmen 
Der Markt Flachslanden beauftragt die Fa. Stein, Neu-
sitz mit der Herstellung von acht Parkplätzen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 484/8 laut Angebot vom 
12.02.2025. Einzelheiten werden gemeinsam mit dem 
Bauhof noch geklärt. 
 

Damit ist der Beschlussvorschlag abgelehnt. 
 
TOP 08 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Ortsteil- und Bürgerversammlungen 2025: 
Die restlichen Versammlungen finden wie folgt statt: 
 

Virnsberg, am Donnerstag, 20.03.2025 
Bürgerversammlung, am Donnerstag, 27.03.2025 
 

Zeitplan Sanierung Bad Windsheimer- und Ansbacher 
Straße: 
Im letzten Gespräch mit dem Ingenieurbüro Christo-
fori und Partner und dem Staatl. Bauamt wurde ein 
grober Zeitplan für die Sanierung der Ortsdurchfahrts-
straßen (Bad Windsheimer Straße, Ansbacher Straße, 
Neustetter Straße) besprochen. 
 

Bis Ende Juli 2025 soll die Oberbauerneuerung B 13 
von Gräfenbuch bis Oberdachstetten durchgeführt 
werden. Hier wird dann auch eine Umleitung über 
Flachslanden erfolgen, so dass die Ortsdurchfahrts-
straßen in diesem Zeitraum frei bleiben müssen. Vom 
18.07.2025 bis 21.07.2025 ist das Feuerwehrfest in 
Flachslanden geplant. Am Wochenende 10.08. ist die 
Kirchweih 2025. Der Baubeginn Bad Windsheimer 
Straße könnte dann Ende August/Anfang September 
erfolgen. 
 

Von August 2025 bis Ende 2025 erfolgt der Ausbau der 
AN 21 Oberbauverstärkung Borsbach ς Schmalach. Im 
Frühjahr 2026 ist die Fertigstellung Bad Windsheimer 
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Straße geplant. Im Frühjahr/Sommer 2026 soll der 
Ausbau der Ansbacher Straße erfolgen. Im Herbst 
2026 ist ein möglicher Baubeginn der Neustetter 
Straße. 
 
 

 
 

Verkehrserziehung mit den 4. 
Klässlern der Grundschule 
Flachslanden 
 

FLACHSLANDEN: Die 4. Klässler der 
Grundschule Flachslanden besuchen jede Woche den 
Verkehrsübungsplatz in Ansbach, um sich auf die Fahr-
radprüfung vorzubereiten. 
 

Ab dem 25. März besuchte die 4. Klasse der Grund-
schule Flachslanden einmal in der Woche den Ver-
kehrsübungsplatz in Ansbach. Dort zeigten die Polizis-
ten den Schülerinnen und Schülern, wie man sich rich-
tig im Straßenverkehr verhält. 
 

Dabei lernten die Kinder Verkehrsregeln und Ver-
kehrszeichen kennen. Im Unterricht wurden die Kin-
der mit Hilfe eines Übungsheftchens auf die prakti-
schen Stunden vorbereitet.  
 

Auf dem abgegrenzten Übungsplatz durfte aus Fehlern 
gelernt werden und viele Situationen aus dem echten 
Straßenverkehr wurden nachgespielt. An manchen Ta-
gen war das Wetter schlecht und die Schülerinnen und 
Schüler freuten sich auf den warmen Bus.  
 

 
 

Die praktischen Übungsstunden bereiteten den Ler-
nenden viel Freude. Wir sind uns sicher, dass mit Hilfe 
der intensiven Vorbereitung viele Kinder ihren Fahr-
radführerschein bestehen werden. 
 

Geschrieben von den 4.Klässlern der GS Flachslanden 
 
 

Naturparkschule ς unterwegs 
ȊǳƳ ¢ƘŜƳŀ αIŜŎƪŜ ƛƳ CǊǸƘƭƛƴƎά     
 

Die Zweitklässler der Grundschule Flachs-
landen erlebten einen perfekten Frühlingstag zum 
Thema Hecke. Nach einem sehr interessanten Theo-
rieteil im Klassenzimmer, bei dem Frau Karin Brenner 

auch Tiere hautnah präsentierte, ging es im Anschluss 
raus in die Natur. 
 

 
 

 
 

Bei bestem Frühlingswetter wurden die Heckensträu-
cher, die die Kinder bereits im Herbst und Winter mit 
ihrer Lehrerin Frau Schleußinger kennengelernt hat-
ten, nun erneut gesucht. Was ist im Frühling anders? 
Wie heißen die Sträucher nochmal? 
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aƛǘ IƛƭŦŜ ǾƛŜƭŜǊ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜǊ αaŜǊƪƘƛƭŦŜƴά ǿǳǊŘŜƴ 
die Inhalte spielerisch vermittelt. 
 

 
 

 
 

Wir sind schon gespannt, wie sich die Hecke bis zum 
Sommer verändert. Dann heißt es erneut: Raus in die 
bŀǘǳǊΗ ²ƛǊ ǎƛƴŘ Ƨŀ ǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ ƴƛŎƘǘ ǳƳǎƻƴǎǘ αbŀǘǳǊπ
ǇŀǊƪǎŎƘǳƭŜάΦ 
 
 

Johann-Steingruber-Schule, Staatliche 
Realschule Ansbach 
 

Anmeldung für das Schuljahr 2025/26 sowie Anmel-
dung für die offene Ganztagsschule 
 

Die Anmeldung ist im Sekretariat der Realschule zu fol-
genden Zeiten vorzunehmen. 
 

Montag, 05. Mai 2025  08:00 bis 18:00 Uhr 
Dienstag, 06. Mai 2025  08:00 bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, 07. Mai 2025 08:00 bis 16:00 Uhr 
Donnerstag, 08. Mai 2025 08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag, 09. Mai 2025  08:00 bis 10:00 Uhr 
 

Unser Bildungsangebot: 
ω mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig 
ω wirtschaftswissenschaftlicher Zweig 
ω fremdsprachlicher Zweig 
ω handwerklich-praktischer Zweig 
ω Kooperation mit der Fachoberschule Ansbach 
ω Förderunterricht in verschiedenen Jahrgangsstu-

fen 

ω Wahlunterricht unter anderem in Kunsterzie-
hung, Chor und Instrumentalmusik, Französisch, 
Naturwissenschaften, Hauswirtschaft 

ω Chor-, Big-Band-, Robotik-, Forscher- oder Fuß-
ballklasse in der 5. und 6. Jahrgangsstufe 

ω vertieftes Bildungsangebot für Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) 

ω Abschlussprüfung im Fach Informationstechnolo-
gie auf freiwilliger Basis 

 

Offene Ganztagsschule 
Auch im nächsten Schuljahr bieten wir wieder die fle-
xible Betreuung in der offenen Ganztagsschule an. Vo-
raussetzung für deren Besuch ist eine Buchung an zwei 
Tagen mit mindestens 6 Stunden Betreuungszeit. Ge-
ringe Kosten entstehen, wenn Ihr Kind in unserer mo-
dernen Mensa an der Mittagsverpflegung teilnimmt. 
Die Betreuung in Lerngruppen und die Teilnahme an 
den Freizeitangeboten (z. B. Kochen, Sport etc.) ist 
kostenfrei. 
 

Für die Anmeldung zum Übertritt in die Staatliche Re-
alschule Ansbach bzw. für den Besuch 
der offenen Ganztagsschule ist eine 
Online-Anmeldung erforderlich. Den 
entsprechenden Link finden Sie auf 
unserer Homepage www.realschule-
ansbach.de 
 

Die Anmeldung ist von einem Erziehungsberechtig-
ten persönlich vorzunehmen. Dabei sind vorzulegen: 
ω unterschriebener Ausdruck der Online-Anmel-

dung 
ω Geburtsurkunde im Original 
ω Übertrittszeugnis im Original für den Übertritt aus 

der 4. Jahrgangsstufe 
bzw. Zwischenzeugnis für den Übertritt aus der Mit-

telschule oder aus dem Gymnasium 
ω gegebenenfalls Sorgerechtsbescheid 

 

Offene Fragen können bei der Anmeldung jederzeit 
noch geklärt werden. 
 

gez. Thomas Häckel, 
Realschuldirektor 
 
 

Anmeldungen zur Aufnahme in Ansba-
cher Gymnasien 
 

An den drei Ansbacher Gymnasien (Gymnasium Caro-
linum, Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium) fin-
den in der Zeit vom 5. bis 8. Mai 2025 jeweils von 
08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:30 
Uhr, am 9. Mai 2025 nur von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
die Anmeldungen zur Aufnahme in die 5. Klassen für 
das kommende Schuljahr statt. 
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Bitte beachten Sie diesen Zeitraum! Spätere Anmel-
dungen dürfen in der Regel nicht mehr berücksichtigt 
werden. 
 

Jochen Heldmann, OStD, Direktor / Seminarvorstand 
 
 

Terminankündigung | Online-Infoabend | 
Fachschule für Ernährung und Haushalts-
führung Dinkelsbühl 
 

Ein neues Semester startet im September 2025. Die 
Fachschule lädt zu einem Online-Infoabend für den 
Schulbesuch ein. 
 

Schwerpunkt organisatorische Fragen 
Die Veranstaltung gibt einen Überblick zum Schulbe-
such der Fachschule für Ernährung und Haushaltsfüh-
rung. Es werden organisatorische Fragen rund um die 
Schule geklärt. Im Mittelpunkt stehen insbesondere 
vermittelte Unterrichtsinhalte, Unterrichtszeiten und -
dauer sowie für die Studierenden entstehende Kosten. 
Ein digitaler Rundgang durch das Schulgebäude und 
eine Quizfrage runden das Informationsangebot ab. 
Alle Interessierte sind herzlich eingeladen. Nähere In-
formationen sowie den Zugang zur Online-Veranstal-
tung erhalten Sie über die Homepage des Amtes für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ans-
bach unter https://www.aelf-an.bay-ern.de/ (siehe 
auch QR-Code). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Termin: 
Dienstag, 27. Mai |19:00 Uhr 
Keine Anmeldung erforderlich 
Einwahl über Link auf der Homepage 
 
 

 
 

 
 

Aktuelle Informationen aus der LAG 
Rangau 
 

1. Bericht aus der Mitgliederversammlung 
Neuwahlen von Vorstand, Kassenprüfern und Ent-
scheidungsgremium 
 

Bei den Neuwahlen in der Mitgliederversammlung der 
LAG Rangau wurde der bestehende Vorstand einstim-
mig wiedergewählt. 
 

Unser Vorstand besteht aus Bernd Meyer (Vorsitzen-
der), Claudia Wust (1. Stellv. Vorsitzende), Hans Hen-
ninger (2. Stellv. Vorsitzender), Christoph Schmoll 

(Schatzmeister) sowie den von den kommunalen Alli-
anzen bestimmten Beisitzerinnen und Beisitzern Re-
nate Hans, Markus Nehmer, Dr. Jürgen Pfeiffer, Rüdi-
ger Probst, Matthias Seitz und Sandra Winkelspecht. 
Zudem ist Patrick Steger als LAG-Geschäftsführer 
nicht-stimmberechtigtes Mitglied im Vorstand. 
 

Die beiden Kassenprüfer Werner Hammerl und Wer-
ner Wirth wurden ebenfalls einstimmig wiederge-
wählt. 
 

Dem Entscheidungsgremium gehören neben dem Vor-
stand bis zu 30 Personen an, die Mitglieder im Verein 
sein müssen und von der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von drei Jahren bestellt werden. 
 

Folgende 26 Personen bilden zusammen mit den ge-
borenen Mitgliedern das Entscheidungsgremium der 
LAG Rangau (mit Wohnort und zugehöriger Interes-
sensgruppe): 
 

¶ Andrea Tiefel (Markt Markt Erlbach; Jugend) 

¶ Simon Kapp (Gemeinde Sachsen b. Ansbach; Ju-
gend) 

¶ Hanns Hoerschelmann (Gemeinde Neuendettel-
sau; Jugend) 

¶ Daniel Rakowitz (Sachsen b. Ansbach; Jugend) 

¶ Bruno Thürauf (Markt Neuhof a. d. Zenn; Wirt-
schaft, Handwerk, Landwirtschaft) 

¶ Volker Gößwein (Markt Emskirchen; Wirtschaft, 
Handwerk, Landwirtschaft) 

¶ Otto Kupfer (Stadt Heilsbronn; Wirtschaft, Hand-
werk, Landwirtschaft) 

¶ Werner Schiefer (Stadt Heilsbronn; Wirtschaft, 
Handwerk, Landwirtschaft) 

¶ Klaus Piereth (Gemeinde Weihenzell; Wirtschaft, 
Handwerk, Landwirtschaft) 

¶ Lukas Lockl (Gemeinde Trautskirchen; Soziales, 
Ehrenamt) 

¶ Franz Elgas (Markt Emskirchen; Soziales, Ehren-
amt) 

¶ Christa Hegwein-Schlegel (Markt Obernzenn; So-
ziales, Ehrenamt) 

¶ Harald Leidenberger (Markt Lehrberg; Soziales, 
Ehrenamt) 

¶ Thomas Raßbach (Markt Lehrberg; Soziales, Eh-
renamt) 

¶ Edwin Günthner (Gemeinde Wilhelmsdorf; Tou-
rismus, Kultur) 

¶ Doris Reinelt (Stadt Windsbach; Tourismus, Kul-
tur) 

¶ Ernst Christ (Gemeinde Sachsen b. Ansbach; Tou-
rismus, Kultur) 

¶ Frank Landshuter (Gemeinde Neuendettelsau; 
Tourismus, Kultur) 

¶ Werner Hammerl (Gemeinde Rügland; Touris-
mus, Kultur) 
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¶ Dr. Zeno Lamers (Markt Flachslanden; Touris-
mus, Kultur) 

¶ Nicole Guggenberger (Markt Flachslanden; Tou-
rismus, Kultur) 

¶ Klaus Konrad (Gemeinde Oberdachstetten; Tou-
rismus, Kultur) 

¶ Nadine Paulus (Markt Markt Erlbach; Umwelt) 

¶ Harald Fritsche (Stadt Heilsbronn; Umwelt) 

¶ Adam Kreysa (Gemeinde Bruckberg; Umwelt) 

¶ Rainer Fugmann (Gemeinde Sachsen b. Ansbach; 
Umwelt) 

 

Fahrradservicestationen im LAG-Gebiet 
 

Die Mitgliederversammlung hat sich einstimmig dafür 
ausgesprochen, Fahrradservicestationen im LAG-Ge-
biet mit einem eigenen Förderprogramm aus Vereins-
mitteln zu unterstützen. Kommunen, die über die LAG 
Rangau eine solche Servicestation bestellen, werden 
mit 1.000,00 Euro gefördert. Die Anschaffungskosten 
betragen etwa 2.500 Euro pro Standort. 17 Kommu-
nen nehmen an der Aktion teil. So werden flächende-
ckend insgesamt 19 neue Stationen im Frühjahr / Som-
mer 2025 installiert werden. Die Aktion leistet einen 
kleinen Beitrag zur Unterstützung der Radinfrastruk-
tur im Rangau. 
 

2. Projekt Unterstützung Bürgerengagement  
Förderung von Kleinprojekten für Vereine jetzt mög-
lich 
 

Ab sofort kann die LAG Rangau Kleinprojekte mit bis 
zu 2.500 Euro Förderung unterstützen. Die Maßnahme 
Unterstützung Bürgerengagement hat ein Gesamtvo-
lumen von 55.555 Euro und soll bürgerschaftlichem 
Engagement in der Region Rangau zugutekommen. 
Die Antragstellung ist bürokratiearm und einfach 
durchzuführen. 
 

Förderfähige Projekte 
ω liegen im Gebiet der LAG Rangau, 
ω tragen zu mindestens einem Entwicklungsziel un-

serer Lokalen Entwicklungsstrategie bei, 
ω erhalten bis zu 90% der nachgewiesenen Netto-

kosten (maximal 2.500 Euro), 
ω stärken beispielsweise das Vereinsleben / den ei-

genen Ort / die Gemeinschaft. 
 

Wer ein solches Kleinprojekt einreichen möchte 
ω kontaktiert im ersten Schritt das LAG-Manage-

ment  
ω reicht ein Anfrage-Formblatt per E-Mail ein, 
ω und schließt nach positiver Prüfung durch das 

Entscheidungsgremium eine Zielvereinbarung 
mit der LAG. 

 

Danach kann direkt mit dem Projekt begonnen wer-
den. 
 

Generell ist die Unterstützung Bürgerengagement für 
Vereine oder ähnliche Organisationen ausgelegt. An-
träge durch Kommunen, wirtschaftliche Betriebe und 
Einzelpersonen sind nicht möglich. 
 

Die Kleinprojekte werden immer in der, auf die Einrei-
chung folgenden, Sitzung des Entscheidungsgremiums 
besprochen. Damit wir sicherstellen können, dass das 
Projekt auch in dieser Sitzung behandelt wird, sollen 
die Anfragen spätestens vier Wochen vor der Sitzung 
eingehen. 
 

Alle Regelungen zur Unterstützung Bürgerengage-
ment gibt es zusammengefasst als PDF auf: 
www.lag-rangau.de 
 
 

Einladung zum Frühjahrs-Floh-
markt 
 

am Samstag, 17. Mai und Sonntag, 18. Mai 2025 
jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Scheune und 
Garten, Ruppersdorfer Straße 5 in Rügland. 
 

Dank umfangreicher Materialspenden können wir 
wieder viele schöne und nützliche Dinge anbieten. Ne-
ben Haushalts- und Dekorationsartikeln für drinnen 
und draußen gibt es Pflanzen, sehr schöne alte Texti-
lien wie Tischdecken, tolle Bilder, einige alte Möbel 
und Vieles mehr. Secondhand Kleidung gibt es erst 
wieder am Kirchweihflohmarkt. 
 

Sie können in entspannter Atmosphäre in Ruhe stö-
bern und absolute Schnäppchen machen. Zwischen-
durch können Sie Kaffee und Kuchen an lauschigen 
Sitzplätzen im Garten genießen. 
 

Mit den Erlösen werden in diesem Jahr in Ansbach der 
Verein Rauhreif, das Frauenhaus, sowie der Deutsche 
Kinderschutzbund unterstützt. Ferner geht ein Teil der 
Einnahmen an das Kinderwerk Lima, an die Kinderhilfe 
Afghanistan, an Kampala Kids Deutschland und an das 
Kinderparadise Accra/Ghana. Zu allen Projekten be-
stehen persönliche Kontakte, so dass die zuverlässige 
Verwendung des Geldes gesichert ist. 
 

Verschaffen Sie sich einen Eindruck von unseren letzt-
jährigen Veranstaltungen unter www.charityfloh.de  
 

Die Mitglieder und der Vorstand von CharityFloh e.V., 
Vorsitzende Monika Preimel-Endlich 
Tel. 09828/653 
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Der Markt Flachslanden gra-
tuliert im Mai 2025:  
 

Zum 92. Geburtstag 

¶ Margarete Fetz, Kellern 4 

¶ Michael Gundermann, Kemmathen 8 
 

Zum 85. Geburtstag 

¶ Helga Grita, Im Priel 30 
 

Zum 50jährigen Ehejubiläum 

¶ Brigitte und Ludwig Neumeier, Schmalnbühl 15 

¶ Gisela und Willi Bauerfeind, Ansbacher Straße 4 
 
 

 
 

Geburten 
keine 
 

Eheschließungen 
Marianna Abbadessa und Christian Gundermann, 
Kemmathen 11 
 

Sterbefälle 
Hildegard Eberlein, Neustetten, Ebenhofstraße 3 
 
 

 
 

Evang,-Luth. 
Kirchengemeinde 

Flachslanden 
Mai 2025 

 

 
 

Ev.-Luth. Pfarramt Flachslanden 
Pfarrstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/222, Fax: 09829/1439, 
E-Mail: pfarramt.flachslanden@elkb.de  
Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Pfarramtssekretärin Barbara Fleischmann 
Öffnungszeiten im Pfarramt: 
Montag von 8.30 ς 12.30 Uhr, 
Mittwoch von 8.30 ς 12.30 Uhr 
 

Freitag, 02. Mai 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Samstag, 03. Mai 
19.00 Uhr Beichte und Abendmahl anlässlich der Kon-
firmation mit Pfarrerin Elisabeth Franz-Chlopik 
Sonntag, 04. Mai, Misericordias Domini 
9.30 Uhr Konfirmation mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik und dem Posaunenchor 
17.30 Uhr Dankandacht mit Pfarrerin Elisabeth Franz-
Chlopik  
Dienstag, 06. Mai 
19.00 Uhr Kirchenvorstand-Sitzung im Gemeindehaus 
Donnerstag, 08. Mai 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 09. Mai 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 11. Mai, Jubilate 
19.00 Uhr Abendandacht des CVJM im Gemeinde-
haus 
Donnerstag, 15. Mai 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
Freitag, 16. Mai 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
Sonntag, 18. Mai, Kantate 
9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Matthias Kietz 
Donnerstag, 22. Mai 
9.30 - 11.00 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeinde-
haus 
14.30 Uhr Gemeindenachmittag im Gemeindehaus  
Freitag, 16. Mai 
18.00 Uhr Jungschar im Gemeindehaus 
20.00 Uhr Jugendkreis im Gemeindehaus 
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Sonntag, 25. Mai, Rogate  
9.30 Uhr Gottesdienst mit  
Donnerstag, 29. Mai, Christi Himmelfahrt 
10.15 Uhr Gottesdienst im Schützenhaus Unternbi-
bert mit Pfarrer Max Schnurrenberger 
 

 
 
 

 
 

Katholische 
Pfarrgemeinde 

 
Mai 2025 

 
 

Kath. Pfarramt Virnsberg 
Schloßgarten 3, 91604 Flachslanden,  
Telefon: 09829/304, Fax: 09829/1399, 
E-Mail: pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de 
Homepage: www.pfarrei-virnsberg-sondernohe.de 
Pfarrer Dieter Hinz 
Telefon: 0981/86132, Fax: 0981/87834 
Pfarrsekretärin Petra Riedel 
Öffnungszeiten Pfarramt:  
Dienstag und Donnerstag 14:00 Uhr ς 17:00 Uhr 
 

Donnerstag, 01. Mai Maria Schutzpatronin v. Bayern 
10:00 Uhr SO Eucharistiefeier 
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   

19:00 Uhr AN-SL 1. feierliche Maiandacht   
Freitag, 02. Mai 
12:30 Uhr SO Trauung Christian Gundermann und 
Marianna Abbadessa   
Samstag, 03. Mai 
17:30 Uhr NE Vorabendmesse  
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 04. Mai 3. Sonntag der Osterzeit 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier - Kirchweih  
10:30 Uhr AN-CK Feier der Hl. Erstkommunion mit 
dem Kath. Kinderchor St. Ludwig und Christkönig Lei-
tung und Orgel Thorsten Rascher  
18:00 Uhr VI Maiandacht   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Mittwoch, 07. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier  
Donnerstag, 08. Mai 
17:00 Uhr AN-CK Kapelle Maiandacht   
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Samstag, 10. Mai 
10:00 Uhr SO Trauung Corinna Roth und Stefan 
Schwendner, Sondernohe   
17:30 Uhr UA Wortgottesfeier   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  
Sonntag, 11. Mai 4. Sonntag der Osterzeit ς Pastor-
alteam on Tour 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
09:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
18:00 Uhr SO Maiandacht   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
Dienstag, 13. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier  
Mittwoch, 14. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier  
Samstag, 17. Mai 
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 18. Mai 5. Sonntag der Osterzeit 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
10:00 Uhr VI Eucharistiefeier im Festzelt  
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier  
18:00 Uhr UA Maiandacht   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
Mittwoch, 21. Mai 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier  
Donnerstag, 22. Mai 
18:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
Freitag, 23. Mai 
18:00 Uhr SO Eucharistiefeier   

mailto:pfarrei.virnsberg@erzbistum-bamberg.de
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Samstag, 24. Mai 
12:00 Uhr UA Trauung Martina Osterrieder und Ste-
fan Brückner   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
Sonntag, 25. Mai 6. Sonntag der Osterzeit 
07:45 Uhr SO Bittgang nach Virnsberg   
08:30 Uhr AN-SL Wallfahrtsamt in der Stiftsbasilika 
Herrieden   
09:00 Uhr VI Wortgottesfeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
17:00 Uhr AN-CK Chorkonzert "Das Pascha-Myste-
rium"  
18:00 Uhr NE Maiandacht   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier Besonderer Gottes-
dienst  
Dienstag, 27. Mai 
18:00 Uhr VI Eucharistiefeier   
Mittwoch, 28. Mai 
18:00 Uhr AN-CK-Kapelle Vorabendmesse zu Christi 
Himmelfahrt  
Donnerstag, 29. Mai Christi Himmelfahrt 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
08:30 Uhr VI Bittgang nach Neustetten   
09:00 Uhr NE Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-BismarckT Ökumenischer Gottesdienst 
am Bismarkturm   
19:00 Uhr AN-SL Maiandacht Letzte feierliche Maian-
dacht  
Samstag, 31. Mai 
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse   
20:00 Uhr AN-SL Pfingstnovene   
Sonntag, 01. Juni 7. Sonntag der Osterzeit, Ewige An-
betung in Christkönig 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
08:30 Uhr AN-CK Aussetzung und Betstunde zur Ewi-
gen Anbetung   
09:00 Uhr SO Eucharistiefeier  
09:30 Uhr AN-CK Betstunde Ewige Anbetung   
10:30 Uhr AN-CK Eucharistiefeier   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
20:00 Uhr AN-SL Pfingstnovene   
Mittwoch, 04. Juni 
18:00 Uhr AN-CK Kapelle - Eucharistiefeier 
Donnerstag, 05. Juni 
16:00 Uhr AN-CK Rosenkranz   
Samstag, 07. Juni Ewige Anbetung in Sondernohe 
17:00 Uhr SO Ewige Anbetung Aussetzung anschlie-
ßend Gebetsstunde   
18:00 Uhr SO Gebetsstunde   
18:30 Uhr AN-CK Beichtgelegenheit   
19:00 Uhr SO Ewige Anbetung - Abschlussgottes-
dienst   
19:00 Uhr AN-CK Vorabendmesse  

Sonntag, 08. Juni Pfingsten - Hochfest des Heiligen 
Geistes, Ewige Anbetung in Virnsberg 
08:30 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier   
10:30 Uhr AN-CK Festgottesdienst mit der Schola Gre-
goriana; Thorsten Rascher, Leitung und Orgel  
17:00 Uhr VI Ewige Anbetung Aussetzung anschlie-
ßend Gebetsstunde   
18:00 Uhr VI Gebetsstunde   
19:00 Uhr VI Ewige Anbetung - Abschlussgottesdienst   
19:00 Uhr AN-SL Eucharistiefeier  
 
 

 
 
 

    Jetzt anmelden! 
 

    Außenstelle 
    Flachslanden 
 
 

Leitung: Ariane Braun 
Anmeldungen und Informationen: Markt Flachslan-
den, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden,  
Tel.: (09829) 91 11-14, Fax (09829) 91 11-21,  
E-Mail: poststelle@flachslanden.de  
oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
 

H41301H   
Fit ς gesund ς leistungsfähig für Frauen 
und Männer 50+ 
 

Angelika Hoffmann, Übungsleiterin  
10 Vormittage, 29.04.2025 bis 22.07.2025 
Dienstag, 09:30- 10:30 Uhr 
Grundschule, Schulstr. 2, Mehrzweckhalle  
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ  ϵ роΣол 
 

Beweglich und fit ς auch mit zunehmendem Alter den 
Alltag gut meistern! Haben wir nicht alle dieses Ziel? 
Mit leichten Bewegungen und Gehübungen wollen wir 
eine flüssige Fortbewegung erhalten. Sanfte, gezielte 
Übungen kräftigen unsere Muskulatur und stützen so-
mit unseren Körper. Wir laden Sie ein, einmal in der 
Woche etwas für sich und Ihren Körper zu tun, denn 
niemand ist zu alt, keiner zu jung dafür. Trauen Sie 
sich! 
Bitte bequeme Kleidung, Turnschuhe, ein Handtuch, 
eine Matte oder Decke und etwas zum Trinken mit-
bringen. 
 

H33301F 
Qigong ς eine der drei Säulen der chinesi-
schen Medizin 
Anfängerkurs 
 

mailto:poststelle@flachslanden.de
http://www.vhs-lkr-ansbach.de/
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Qigongweg, Claudia Mehmke, Qigong-Lehrerin  
8 Tage, 07.05.2025 ς 09.07.2025 
Mittwoch, 16:15 Uhr ς 17:30 Uhr 
Evangelisches Gemeindehaus, Ansbacher Str. 3 
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ  ϵ роΣол  
 

Qigong kann als Werkzeug gesehen werden, um 
selbsttätig die eigene Gesundheit zu verbessern bzw. 
zu erhalten. Spezifische Bewegungen, Haltungen und 
Atemübungen aktivieren die Lebenskraft, sorgen aber 
auch für mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit. 
Die Vielfalt des Qigong ermöglicht, dass es in der Prä-
vention, in der Therapie und auch in der Rehabilitation 
eingesetzt werden kann. Es gibt Übungen fürs Sitzen, 
Stehen, Liegen und Gehen. Das bedeutet, dass auch 
mit körperlicher Einschränkung geübt werden kann. 
Die einfachen Übungen sind leicht in den Alltag integ-
rierbar. Eine Methode, um seinen Alltag besser zu be-
wältigen! 
Bitte bequeme Kleidung und dicke Socken mitbringen. 
 

H14301F  
Aromatherapie 
Modul 1 Grundlagen 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-
rin 
1 Tag, 25.06.2025 
Mittwoch: 25.06.2025 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ мпΣлл ϵ Ҍ нлΣлл ϵ aŀǘŜǊƛŀƭƪosten  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Basiskurs für die weiteren Module 
Geschichte und Definition ätherischer Öle 
Anbau, Gewinnung und Herstellungsmöglichkeiten 
Auswahl biologisch hochwertiger Öle/Unterschei-
dungskriterien 
Einteilung nach Körper-, Seelen-, Geistprinzip (Basis-, 
Herz-, Kopfnoten) 
Pflanzenportraits, Wirkungsweisen wichtiger Öle 
Anwendungsmöglichkeiten 
Kontraindikationen 
 

Am Ende des Kurses wird ein Körperöl zum Mitneh-
men hergestellt.  
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-
therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 
und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-
bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-
chen. 
 

H14302F  
Aromatherapie 

Modul 2: Frauen/PMS/Wechseljahrbe-
schwerden 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-
rin 
1 Tag, 02.07.2025 
Mittwoch: 02.07.2025 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ мпΣлл ϵ Ҍ нлΣлл ϵ aŀǘŜǊƛŀƭƪƻǎǘŜƴ  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Einführung in die Frauenheilkunde 
Krankheitsbilder wie PMS, Dysmenorrhoe, Wechsel-
jahresbeschwerden 
Vorstellung wichtiger Öle in der Frauenheilkunde 
Pflanzenportraits 
Herstellung von Ölen zur Linderung dieser Beschwer-
den 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 
Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-
therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 
und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-
bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-
chen. 

 

H14303F  
Aromatherapie 
Modul 3: Im Alltag und in der häuslichen 
Pflege 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-
rin 
1 Tag, 09.07.2025 
Mittwoch: 09.07.2025 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 
Kursgebühr: 14Σлл ϵ Ҍ нлΣлл ϵ aŀǘŜǊƛŀƭƪƻǎǘŜƴ  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Pflanzenportraits, ätherische Öle in Wirkung und An-
wendung 
Waschungen (belebende, beruhigende), Hand-, Arm-
massage 
Rezepte für Indikationen: Probleme der Haut, Dekubi-
tus, kleinere Verletzungen, Hämatome, Bauchschmer-
zen, Unruhe, Kopfschmerzen, Schlafprobleme 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 
Mitnehmen hergestellt. 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-
therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 
und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-
bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-
chen. 
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H14304F  
Aromatherapie 
Modul 4: Aromatherapie für Kinder 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-
rin 
1 Tag, 16.07.2025 
Mittwoch: 16.07.2025 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 
YǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ мпΣлл ϵ Ҍ нлΣлл ϵ aŀǘŜǊƛŀƭƪƻǎǘŜƴ  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Typische Öle in der Kinderheilkunde 
Kontraindikationen 
Pflanzenportraits 
Wirkung und Anwendung ätherischer Öle (Rezepturen 
bei Erkältungskrankheiten, Übelkeit, Konzentrations-
störungen, Schlafstörungen und Ängsten 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 
Mitnehmen hergestellt. (Kuschelöl für Kinder) (Bron-
chial- und Halsöl) 
 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-
therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 
und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-
bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-
chen. 
 

H14305F  
Aromatherapie 
Modul 5: Psycho-Aromatherapie und Ent-
spannungstherapie in der Palliativmedi-
zin 
 

Claudia Feinauer, Aromatherapeutin und Heilpraktike-
rin 
1 Tag, 23.07.2025 
Mittwoch: 23.07.2025 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr 
Mehrzweckraum Grundschule Flachslanden 
Schulstraße 2 
KǳǊǎƎŜōǸƘǊΥ мпΣлл ϵ Ҍ нлΣлл ϵ aŀǘŜǊƛŀƭƪƻǎǘŜƴ  
Die Materialkosten werden im Kurs eingesammelt. 
 

Vorstellung wichtigster Öle 
Pflanzenportaits 
Praktische Aromatherapie: zur Linderung bei Ängsten, 
Trauer, Panik, Schlafproblemen 
Massagen: Hand-, Arm-, Ohrmassagen,  
Vorstellung Kneippanwendungen mit Aromaölen 
Beduftung der Räume bei Schlafprobleme, Einreibun-
gen der Füße aus Mischungen 
schlaffördernder Öle 
Rezepte 
 

Am Ende des Kurses wird ein eigenes Körperöl zum 
Mitnehmen hergestellt. 

 

Der Kurs richtet sich an alle, die neugierig auf Aroma-
therapie sind, Düfte und Körperöle lieben und für sich 
und ihre Angehörigen oder im beruflichen Bereich Le-
bensfreude, Entspannung und Schmerzlinderung su-
chen. 
 
 

 
 

 
 
 

Bodyshape ς Fit und in Form 
Gymnastik beim SV Unteraltenbernheim 
 

Wir bieten wieder einen neuen Kurs für ein abwechs-
lungsreiches Ganzkörper-Training, bestehend aus ein-
fachem Warmup, intensiven Kräftigungs- und Ausdau-
erübungen und sanftem Cooldown.  
 

Das Bewegungsprogramm beinhaltet Übungen für 
Arme, Beine, Bauch, Po und einen starken Rücken, ist 
geeignet für Jung und Alt, steigert die Ausdauer, hält 
fit und macht Spaß! 
 

Mitbringen musst Du nur ein Handtuch, Getränk und 
gute Laune. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 
 

Wann:  ab Mittwoch, 30. April 2025  
              von 17:30 bis 18:30 Uhr  
 und von18:45 bis 19:45 Uhr 

Wo: Im Sportheim in Unteraltenbernheim, 
Gymnastikraum 

 

Infos und Anmeldung bei:  
 Martina Albert  Tel: 0175 984 0033 
oder  Beate Eberlein  Tel: 09107 924 644 
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